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 Veröffentlicht am 14.09.1920

Norm

ABGB §970

Rechtssatz

Die von einem Gast in einem mit anderen Gästen gemeinsam benutzten Schlafraum hinterlegten Effekten haben als im

Sinne des § 970 Abs 2 ABGB eingebracht zu gelten.

Entscheidungstexte
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